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 E  D  I  T  O  R  I  A  L  

Liebe Leserin, lieber Leser, 
  

das Stiftungsrecht war in der 
vorletzten Legislaturperiode ein 
viel diskutiertes Thema. Die 
Reform des Stiftungssteuer-
rechts und die Modernisierung 
des Stiftungsprivatrechts liegen 
inzwischen aber schon mehrere 
Jahre zurück. Auch nachdem 
die bundesrechtlichen Vorga-
ben in der Landesgesetzgebung 
umgesetzt wurden (zuletzt im 

Sommer in Mecklenburg-Vorpommern), lassen sich die 
Rahmenbedingungen für die Gründung und die Führung 
einer Stiftung – und vor allem für das Stiften – noch wei-
ter verbessern. Dies belegt nicht nur die gegenwärtige 
Diskussion einer Reform des Spenden- und Gemeinnüt-
zigkeitsrechts. Ein weiteres wichtiges Thema – mit Hin-
tergrund im (europäischen) Wirtschaftsrecht – ist Corpo-
rate Governance. Hier wurde mit dem Vorschlag von 
„Grundsätzen Guter Stiftungspraxis“ ein erster – aber si-
cherlich noch nicht umfassender – Schritt in die richtige 
Richtung getan und ein Orientierungsrahmen für effekti-
ves und uneigennütziges Stiftungshandeln geschaffen. Die 
Bedeutung von „Foundation Governance“ wird künftig 
aber noch zunehmen. 
Stärkeres Augenmerk wird man auch auf die unterneh-
mensrechtliche Bedeutung der Stiftung richten müssen – 
und zwar im Steuerrecht wie im Stiftungsprivatrecht. Nur  
 

 
 
zwei aktuelle Beispiele: Anfang des Jahres hatte sich der 
EuGH mit der Frage zu befassen, ob auch steuerbegüns-
tigte Stiftungen als Unternehmen im Sinne von Art. 87 
Abs. 1 EGV eingeordnet und diesen gewährte Steuerver-
günstigungen als (verbotene) Beihilfen qualifiziert werden 
können. Dahinter steht die Frage, ob der Beteiligungsbe-
sitz eine unternehmerische Tätigkeit darstellt, was jeden-
falls nach Ansicht des Gerichts der Fall ist, wenn die Stif-
tung eine Kontrollbeteiligung hält und die Kontrolle auch 
tatsächlich durch Einflussnahme auf die Verwaltung der 
Gesellschaft ausübt. Und im Zusammenhang mit der glo-
balen Neuordnung der Stahlbranche schützte jüngst bei 
der (aus wettbewerbsrechtlichen Gründen anlässlich des 
Einstiegs von Mittal bei Arcelor) angestrebten Übernahme 
des kanadischen Stahlunternehmens Dofasco durch Thys-
senKrupp die Rechtsform der Stiftung vor einem Zugriff, 
nachdem Arcelor seine Anteile an Dofasco zuvor in eine 
niederländische Stiftung ausgelagert hatte. Aber auch 
ThyssenKrupp selbst mag einmal von einer geringen At-
traktivität für Übernahmen profitieren, weil immerhin fast 
24 % des Unternehmens von der Alfried Krupp von Boh-
len und Halbach-Stiftung gehalten werden.  
Dies alles belegt: Die Stiftung bleibt eine faszinierende 
Rechtsform, die durch die Vielzahl ihrer Gestaltungsmög-
lichkeiten besticht – und damit sowohl im deutschen wie 
im europäischen Recht immer neue Fragen aufwirft.  

 
Prof. Dr. Ingo Saenger (Herausgeber) 
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